
5182 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Sozial ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 14. Juni 1996 betreffend ein Zu
satzabkommen zum Abkommen zwischen der Republik Österreich und Kanada im 
Bereich der Sozialen Sicherheit 

Bereits mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 
2. Mai 1992 (EWR-Abkommen), BGB1. Nr. 909/1993, hat Österreich das Recht 
der EG im Bereich der sozialen Sicherheit übernommen. Im Bereich der Pen
sionsversicherung sieht die in diesem Bereich maßgebende Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71 als wesentl i ehen Grundsatz vor, daß nach innerstaat 1 i chem 
Recht erworbene Ansprüche nicht gemi ndert werden dürfen. Unter 
Bedachtnahme auf diesen Grundsatz ist Österreich bestrebt, auch in jenen 
bilateralen Beziehungen, die nicht vom EG-Recht erfaßt werden, die 
innerstaatlich gebührende Pension (sogenannte HAlleinpension H

) 

sicherzustellen. 
Darüber hinaus hat die mit 1. Juli 1993 wirksam gewordene Pensions

reform eine Änderung der nationalen Rechtslage gebracht, die eine Durch
führung der bisher vorgesehen gewesenen zwischenstaatl ichen Pensionsbe
rechnungsmethode erheblich erschwert. 

Das gegenständliche Zusatzabkommen sieht zusammenfassend im wesent-
lichen vor 

die Sicherstellung der Alleinpension, sofern ein Pens;onsanspruch 
nach innerstaatlichem österreichischen Recht besteht, 
die zwischenstaatl iche Pensionsberechnung in allen anderen Fällen 
durch Direktberechnung und 
eine formale Anpassung einzelner Abkommensbestimmungen an die geän
derte Rechtslage in beiden Staaten. 
Bei einem Inkrafttreten der Direktberechnung mit 1. Juli 1996 erge

ben sich finanzielle Einsparungen von S 185.000,-- im Jahre 1996, 
985.000,--, 1,490.000,-- und 1,990.000,-- in den Jahren 1997 bis 1999. 

Das vorliegende Zusatzabkommen ist gesetzändernd und gesetzesergän
zend, enthält aber keine verfassungsändernden Bestimmungen. 

Eine Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz B
VG ist nicht erforderlich, da keine Angelegenheiten, die den selbständi
gen Wirkungsbereich der Länder betreffen, geregelt werden. 

Dem National rat erschi en bei der Genehmigung des Abschl usses des 
vorliegenden Staatsvertrages die Erlassung von besonderen Bundesgesetzen 
im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes in 
die innerstaatliche Rechtsordnung nicht erforderlich. 

Der Sozialausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 24. Juni 1996 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 
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Berichterstatter;n 
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Wien, 1996 06 24 

Hedda Kainz 
Vors itzende 
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